
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der PhysioCycles GmbH & Co. KG in Baiersbronn

Teil 2: Fahrrad- und E-Bike-Verkauf

I. Allgemeines

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbezie-
hungen zwischen Kunden (bspw. Mieter, Käufer) und der PhysioCy-
cles GmbH & Co. KG.

II. Fahrrad- und E-Bike-Verkauf

§ 1 Vertragsschluss

1.    Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die 
bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der 
Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen 
nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entwe-
der schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden 
erklärt werden.

2.   Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und 
rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt 
nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertre-
ten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungs-
geschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die 
Nichtverfügbarkeit der Ware unverzüglich informiert. Ein bereits 
erbrachter Kaufpreis wird unverzüglich zurückerstattet.

§ 2 Eigentumsvorbehalt

1.    Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum 
an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

2.   Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln, sofern 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der 
Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen, es sei 
denn, es ist einzelvertraglich etwas anderes vereinbart.

3.   Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, 
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       etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder 
die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.

4.    Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug und bei Verletzung einer der in 
Ziffer 2 und 3 dieser Bestimmung genannten Pflichten, vom Ver-
trag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

§ 3 Vergütung

1.    Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Im Kaufpreis ist die gesetz-
liche Umsatzsteuer enthalten.

2.   Der Kaufpreis ist mit Lieferung sofort und ohne Abzug zur Zah-
lung fällig.

3.   Nach Ablauf der jeweiligen Frist kommt der Kunde in Zahlungs-
verzug. Es bedarf keiner weiteren Mahnung. Der Verbraucher hat 
während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen.

4.    Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt oder durch uns anerkannt 
wurden.

§ 4 Lieferzeit

1.    Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Fix Liefertermin vereinbart 
wurde, sind unsere Liefertermin bzw. Lieferfristen ausschließlich 
unverbindliche Angaben.

2.   Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des 
Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt 
vorbehalten.

3.   Der Besteller kann 2 Wochen nach Überschreitung eines unver-
bindlichen Liefertermins/Lieferfrist uns in Textform auffordern 
binnen einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen 
ausdrücklichen Liefertermin/eine Lieferfrist schuldhaft nicht 
einhalten oder wenn wir aus anderem Grund in Verzug geraten, so 
muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung 
der Leistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen 
lassen, so ist der Besteller berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzu-
treten.

4.    Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuld-
haft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprü-
che bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbe-
halten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe 
überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden 
ist. Die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den
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       Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
gerät.

5.   Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen 
eines Lieferverzuges bleiben unberührt.

§ 5 Gefahrübergang

Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung der verkauften Sache geht mit der Übergabe der Sache auf den 
Käufer über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer in Verzug 
der Annahme ist. 

§ 6 Sachmängelhaftung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 7 Haftungsbeschränkungen

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere 
Haftung auf den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypi-
schen unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht 
fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen. Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung sind 
von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen nicht betroffen. Wei-
ter gelten die Beschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- 
und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

§ 8 Auftrag

1.   Im Auftragsschein oder in einem Bestätigungsschreiben sind die 
zu erbringenden Leistungen zu bezeichnen und der voraussichtli-
che oder verbindliche Fertigstellungstermin anzugeben.

2.   Der Auftraggeber erhält eine Durchschrift des Auftragsscheins.

3.   Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu 
erteilen und Probefahrten sowie Überführungsfahrten durchzu-
führen. 

§ 9 Preisangaben im Auftragsschein; Kostenvoranschlag

1.   Auf Verlangen des Auftraggebers vermerkt der Auftragnehmer 
im Auftragsschein auch die Preise, die bei der Durchführung des 
Auftrags voraussichtlich zum Ansatz kommen. Preisangaben im 
Auftragsschein können auch durch Verweisung auf die in Frage 
kommenden Positionen der beim Auftragnehmer ausliegenden 
Preis- und Arbeitswertkataloge erfolgen.

2.   Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe, so 
bedarf es eines schriftlichen Kostenvoranschlages; in diesem sind 
die Arbeiten und Ersatzteile jeweils im Einzelnen aufzuführen 
und mit dem jeweiligen Preis zu versehen. Der Auftragnehmer ist 
an diesen Kostenvoranschlag bis zum Ablauf von 3 Wochen nach 
seiner Abgabe gebunden. Die zur Abgabe eines Kosten-
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       voranschlages erbrachten Leistungen können dem Auftraggeber 
berechnet werden, wenn dies im Einzelfall vereinbart ist. Wird 
aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so werden 
etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag mit der Auftragsrech-
nung verrechnet und der Gesamtpreis darf bei der Berechnung des 
Auftrags nur mit Zustimmung des Auftraggebers überschritten 
werden. Wenn im Auftragsschein Preisangaben enthalten sind, 
muss ebenso wie beim Kostenvoranschlag die Umsatzsteuer ange-
geben werden.

§ 10 Fertigstellung

1.   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen schriftlich als verbind-
lich bezeichneten Fertigstellungstermin einzuhalten. Ändert oder 
erweitert sich der Arbeitsumfang gegenüber dem ursprünglichen 
Auftrag, und tritt dadurch eine Verzögerung ein, dann hat der Auf-
tragnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe einen neuen 
Fertigstellungstermin zu nennen.

2.   Der Auftragnehmer ist auch für die während des Verzugs durch 
Zufall eintretende Unmöglichkeit der Leistung verantwortlich, es 
sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung einge-
treten sein würde.

3.   Wenn der Auftragnehmer den Fertigstellungstermin infolge hö-
herer Gewalt oder Betriebsstörungen ohne eigenes Verschulden 
nicht einhalten kann, besteht auf Grund hierdurch bedingter Ver-
zögerungen keine Verpflichtung zum Schadensersatz. Der Auftrag-
nehmer ist jedoch verpflichtet, den Auftraggeber über die Verzöge-
rungen zu unterrichten, soweit dies möglich und zumutbar ist.

§ 11 Abnahme

1.   Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber 
erfolgt im Betrieb des Auftragnehmers, soweit nichts anderes 
vereinbart ist.

2.   Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand inner-
halb von 1 Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aus-
händigung oder Übersendung der Rechnung abzuholen. Im Falle 
der Nichtabnahme kann der Auftragnehmer seiner gesetzlichen 
Rechte Gebrauch machen. Bei Reparaturarbeiten, die innerhalb 
eines Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich die Frist auf 2 
Arbeitstage.

3.   Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer eine ortsübliche 
Aufbewahrungsgebühr berechnen. Der Auftragsgegenstand kann 
nach Ermessen des Auftragnehmers auch anderweitig aufbewahrt 
werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu Lasten 
des Auftraggebers.

§ 12 Vergütung

1.   In der Rechnung sind Preise oder Preisfaktoren für jede technisch 
in sich abgeschlossene Arbeitsleistung sowie für verwendete
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       Ersatzteile und Materialien jeweils gesondert auszuweisen.

2.   Wünscht der Auftraggeber Abholung oder Zustellung des Auf-
tragsgegenstandes, erfolgen diese auf seine Rechnung und Gefahr. 
Die Haftung bei Verschulden bleibt unberührt.

3.   Wird der Auftrag aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschla-
ges ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoran-
schlag, wobei lediglich zusätzliche Arbeiten besonders aufzufüh-
ren sind.

4.   Die Berechnung des Tauschpreises im Tauschverfahren setzt 
voraus, dass das ausgebaute Aggregat oder Teil dem Lieferum-
fang des Ersatzaggregats oder -teils entspricht und dass es keinen 
Schaden aufweist, der die Wiederaufbereitung unmöglich macht.

5.   Die Umsatzsteuer geht zu Lasten des Auftraggebers.

6.   Eine etwaige Berichtigung der Rechnung muss seitens des Auf-
tragnehmers, ebenso wie eine Beanstandung seitens des Auftrag-
gebers, spätestens 6 Wochen nach Zugang der Rechnung erfolgen.

§ 13 Fälligkeit der Vergütung

1.   Der Rechnungsbetrag und Preise für Nebenleistungen sind bei 
Abnahme des Auftragsgegenstandes und Aushändigung oder 
Übersendung der Rechnung zur Zahlung fällig, spätestens jedoch 
innerhalb 1 Woche nach Meldung der Fertigstellung und Aushän-
digung oder Übersendung der Rechnung.

2.   Gegen Ansprüche des Auftragnehmers kann der Besteller nur 
dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Bestellers unbe-
stritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; ein Zurückbehal-
tungsrecht kann er nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen 
aus dem Auftrag beruht.

3.   Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Auftragserteilung eine ange-
messene Vorauszahlung zu verlangen.

§ 14 Pfandrecht

1.   Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Auf-
trag ein vertragliches Pfandrecht an den aufgrund des Auftrages in 
seinen Besitz gelangten Gegenständen zu.

2.   Das vertragliche Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus 
früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonsti-
gen Leistungen geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Auf-
tragsgegenstand in Zusammenhang stehen. Für sonstige Ansprü-
che aus der Geschäftsverbindung gilt das vertragliche Pfandrecht 
nur, soweit diese unbestritten sind oder ein rechtskräftiger Titel 
vorliegt und der Auftragsgegenstand dem Auftraggeber gehört.
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§ 15 Sachmängel

1.   Ansprüche des Auftraggebers wegen Sachmängeln verjähren in 
einem Jahr ab Abnahme des Auftragsgegenstandes. Nimmt der 
Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Man-
gels ab, stehen ihm Sachmängelansprüche nur zu, wenn er sich 
diese bei Abnahme vorbehält.

2.   Ist Gegenstand des Auftrags die Lieferung herzustellender oder 
zu erzeugender beweglicher Sachen und ist der Auftraggeber eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtli-
ches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei Abschluss 
des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstän-
digen beruflichen Tätigkeit handelt, verjähren Ansprüche des 
Auftraggebers wegen Sachmängeln in einem Jahr ab Ablieferung. 
Für andere Auftraggeber (Verbraucher) gelten in diesem Fall die 
gesetzlichen Bestimmungen.

3.   Weitergehende Ansprüche bleiben unberührt, soweit der Auftrag-
nehmer aufgrund Gesetzes zwingend haftet oder etwas anderes 
vereinbart wird, insbesondere im Falle der Übernahme einer 
Garantie.

4.   Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Auftraggeber beim Auf-
tragnehmer geltend zu machen; bei mündlichen Anzeigen händigt 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine schriftliche Bestäti-
gung über den Eingang der Anzeige aus.

5.   Wird der Auftragsgegenstand wegen eines Sachmangels betriebs-
unfähig, kann sich der Auftraggeber mit vorheriger Zustimmung 
des Auftragnehmers an eine andere Fachwerkstatt wenden. In 
diesem Fall hat der Auftraggeber in den Auftragsschein aufneh-
men zu lassen, dass es sich um die Durchführung einer Mängelbe-
seitigung des Auftragnehmers handelt und dass diese ausgebauten 
Teile während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten 
sind. Der Auftragnehmer ist zur Erstattung der dem Auftraggeber 
nachweislich entstandenen Reparaturkosten verpflichtet.

6.   Im Falle der Nachbesserung kann der Auftraggeber für die zur 
Mängelbeseitigung eingebauten Teile bis zum Ablauf der Ver-
jährungsfrist des Auftragsgegenstandes Sachmängelansprüche 
aufgrund des Auftrags geltend machen. Ersetzte Teile werden 
Eigentum des Auftragnehmers.

7.   Dieser § gilt nicht für Ansprüche auf Schadensersatz; für diese 
Ansprüche gilt § 8.

§ 16 Haftung

1.   Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen 
für einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht 
wurde, so haftet der Auftragnehmer beschränkt:

      Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten, etwa solcher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach
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       seinem Inhalt und Zweck gerade auferlegen will oder deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber re-
gelmäßig vertraut und vertrauen darf. Die Haftung ist auf den bei 
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. 
Soweit der Schaden durch eine vom Auftraggeber für den betref-
fenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung (ausgenommen 
Summenversicherung) gedeckt ist, haftet der Auftragnehmer nur 
für etwaige damit verbundene Nachteile des Auftraggebers, z.B. 
höhere Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur Schaden-
regulierung durch die Versicherung. 

       Ist der Auftraggeber eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein 
Unternehmer, der bei Auftragserteilung in Ausübung seiner ge-
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, und 
werden nach Ablauf eines Jahres nach Abnahme oder – bei Liefe-
rungen herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen 

– nach Ablieferung des Auftragsgegenstandes Schadensersatzan-
sprüche wegen Sachmängeln geltend gemacht, gilt Folgendes: Die 
vorstehende Haftungsbegrenzung gilt auch für einen Schaden, der 
grob fahrlässig verursacht wurde, nicht aber bei grob fahrlässiger 
Verursachung durch gesetzliche Vertreter oder leitende Ange-
stellte des Auftragnehmers, ferner nicht für einen grob fahrlässig 
verursachten Schaden, der durch eine vom Auftraggeber für den 
betreffenden Schadenfall abgeschlossene Versicherung abgedeckt 
ist.

2.   Unabhängig von einem Verschulden des Auftragnehmers bleibt 
eine etwaige Haftung des Auftragnehmers bei arglistigem Ver-
schweigen des Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder 
eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz 
unberührt.

3.   Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Ver-
treter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Auftrag-
nehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden. Für von ihnen mit Ausnahme der gesetzlichen Vertreter 
und leitenden Angestellten durch grobe Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden gilt die diesbezüglich für den Auftragnehmer geregelte 
Haftungsbeschränkung entsprechend.

4.   Die Haftungsbeschränkungen dieses Abschnitts gelten nicht bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. 

§ 17 Eigentumsvorbehalt

Soweit eingebaute Zubehör-, Ersatzteile und Aggregate nicht wesentli-
che Bestandteile des Auftragsgegenstandes geworden sind, behält sich 
der Auftragnehmer das Eigentum daran bis zur vollständigen unan-
fechtbaren Bezahlung vor.
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III. Sonstiges

Auf diesen Vertrag und die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Ge-
genüber Kaufleuten und Vertragspartnern ohne allgemeinen Gerichts-
stand im Inland ist für alle aus der Geschäftsverbindung herrühren-
den Ansprüche als Gerichtsstand Baiersbronn vereinbart. Erfüllungs-
ort ist der Sitz der Gesellschaft.

Weitere Nebenabreden sind nicht geschlossen worden. Änderungen, 
Mietzeitverlängerungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklausel.

Sollten einzelne der Vertragsbestimmungen unwirksam sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. PhysioCycles GmbH & Co. KG
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